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Vorbemerkung 
 
Alle Beschäftigten der Musikschule Waldstetten e.V., alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 
weiteren regelmäßig an der Schule arbeitenden Personen und die Räumlichkeiten der Musikschule 
Waldstetten e.V. nutzenden Personen sind angehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise 
der Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bzw. des 
Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten.  
 
 
1. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN  
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 
die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch 
indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut 
in Kontakt kommen.  
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick  
 

• das Abstandsgebot von 1,50 m ist einzuhalten.  
 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Mund-Nasen-Schutz, nach dem 
Toiletten-Gang durch  

 
a) regelmäßiges Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe 
auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht möglich ist,  
 
 b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn 
 ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Des-infektionsmittel in 
 ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung 
 ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-den. Dabei ist auf die vollständige 
 Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
 https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html).  
 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 
• Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen: Das Risiko, 

eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 
werden (Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen einer MNB oder eines MNS nicht 
erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Das Tragen einer MNB oder eines MNS auf dem 



gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers verpflichtend, sofern sie sich 
auf den Begegnungsflächen (z. B. Flure, Treppenhaus, Toiletten,…) aufhalten.   

 
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  
 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  
 

• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand 
anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 
 
2. RAUMHYGIENE 
 
 a) allgemeine Räume und Treppenhaus: 
 

• In allen Unterrichtsräumen sowie in Eingangs- und Aufenthaltsbereichen werden 
Hinweisschilder auf auf Hygienevorschriften und Distanzregeln gut sichtbar und an 
entsprechenden Stellen angebracht. 

 
• In allen Gebäuden, in denen die Musikschule Unterricht erteilt, bestehen entweder im 

Eingangsbereich oder in den entsprechenden Unterrichtsräumen Desinfektions- bzw. 
Händewaschmöglichkeiten.  

 
• Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss ein Abstand von 

mindestens 1,50 Metern eingehalten werden.   
 
• Die Gebäudereinigung der Musikschule erfolgt täglich. 

 
• In der Musikschule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 
Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

 
• Handkontaktflächen müssen regelmäßig, nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit einem 

tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden.  
 

• Die Oberflächenreinigung von technischen Geräten wie PC-Tastatur, Telefon, Drucker, 
Kopierer etc. erfolgt vor der Nutzung von den Nutzern anhand feuchten Einmal-
desinfektionstüchern. 

 
• Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Die Einwirkzeit bzw. 
Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste 
reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforderlich. 

 
• Folgende Areale sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich 

gereinigt werden: 
• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 

Türen 
• Treppen- & Handläufe 
• Lichtschalter 

 
 
 
 
 



b) Unterrichtsräume: 
 

• Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss ein Abstand von 
mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Für den Unterricht in Gesang und an 
Blasinstrumenten 2 Meter nach allen Seiten. 

 

• In den Unterrichtsräumen ist jeweils nach einer Unterrichtseinheit bzw. in der sich an jede 
 Unterrichtseinheit anschließenden Pause eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
 vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist 
 nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird und sie somit wirkungslos 
 bleibt. 

 
• Beide Türklinken der Tür zum jeweiligen Unterrichtsraum sind nach jeder Unterrichtsstunde 

und vor dem Eintritt der nächsten Schülerin / des nächsten Schülers zu reinigen.  
  

• Ebenso sind mobile oder feststehende Trennwände (Plexiglas oder Duschvorhänge), die im 
Unterricht in Blasinstrumenten und im Gesang zum Einsatz kommen (siehe unten), nach 
jeder Unterrichtsstunde und vor dem Eintritt der nächsten Schülerin / des nächsten 
Schülers zu reinigen. 

 
Das regelmäßige Desinfizieren von stationären Instrumenten sowie das Desinfizieren von 
Türklinken nach jeder Unterrichtsstunde werden durch die Lehrkraft vorgenommen 
(Desinfektionsmittel wird durch die Musikschule zur Verfügung gestellt). 
 
 
c) Verwaltung 
 

• Im Lehrerzimmer und in den Räumen der Verwaltung ist mehrmals täglich eine Stoßlüftung 
bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 
Eine Kipplüftung ist auch hier nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird 
und sie somit wirkungslos bleibt. 

  
• Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich von den Nutzern mit einem tensidhaltigen 
 Reinigungsmittel gereinigt werden. 

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 
Türen,  

• Lichtschalter,  
• Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen)   
• alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen 

 
 
 d) Sanitärbereich 
 

• In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapier-
 handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbe-
 hälter für Einmalpapierhandtücher sind vorzuhalten. Unter Voraussetzung des sachge-
 rechten Gebrauchs und bei entsprechender Wartung sind auch Stoffhandtuchrollen aus 
 retraktiven Spendersystemen geeignet. Diese müssen unmittelbar nach Verbrauchen 
 der Rolle nachgefüllt werden.  

 
• Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen wer-
 den, dass sich in den Toilettenräumen stets nur eine einzelne Person aufhalten darf.   

  
• Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
 Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Konta-



 mination mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte 
 Desinfektion erforderlich. Dabei sind Handschuhe zu tragen, die flüssigkeitsdicht und 
 beständig gegenüber dem Desinfektionsmittel sind.  

 
• Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.  

 
 
3. ZUTRITT- UND TEILNAHMEVERBOT 
 

• Keinen Zutritt zum Gebäude der Musikschule und zu von der Musikschule für den 
Unterricht genutzten Räumlichkeiten haben Personen, auf die mindestens eines der 
folgenden Merkmale zutrifft: 

o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 
negativen Tests (i. d. R. durch den AMD), 

o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) 
angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer, 

o nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen 
Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von der gesetzlich gültigen Frist. 

 
• Auch anderweitig erkrankte Schülerinnen und Schülern ist die Teilnahme am 
 Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft ist aufgefordert, bei 
 Erkältungssymptomen von Schülerinnen oder Schülern den Unterricht nicht zu 
 erteilen. 

 
  
4. BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN  
 
 Besprechungen und Konferenzen in Präsenz müssen auf das absolut notwendige Maß 
 begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten.  
 Bei Video- oder Telefonkonferenzen besteht für die Lehrkräfte Teilnahmepflicht.  
 
 Außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils geltenden 
 Hygiene-und Abstandsregeln eingehalten werden.  
 
 Schulveranstaltungen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entspre-
 chender Formate so zu gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung  
 für Ansammlungen und Veranstaltungen (§§ 9 und 10) genügen.  
 
 
5. ANSAMMLUNGEN 
 
 (1) Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt. 
 
 (2) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind Ansammlungen, wenn die 
 teilnehmenden Personen ausschließlich 

1. in gerader Linie verwandt sind,  
2. Geschwister und deren Nachkommen sind oder  
3. dem eigenen Haushalt angehören,  

 
 einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen 
 oder Partner. 
 
 3) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt ferner nicht für Ansammlungen, die der  
 Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge 
 dienen. 

 



6. MELDEPFLICHT UND CORONA-WARN-APP  
  

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicher-stellung 
der Hygiene verantwortlich. Aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG ist sowohl der Verdacht 
einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht zu informieren.  

  
 Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
 Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen 
 identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer 
 Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem 
 positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu  

reduzieren. Die Nutzung der App wird allen am Schulleben der Musikschule Waldstetten 
 e.V. beteiligten Personen sowie den Nutzern deren Gebäude/Räumlichkeiten empfohlen.  
 
 
 
Musikschule Waldstetten e.V. 
14.09.2020 
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b) Unterrichtsräume: 
 

• Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss ein Abstand von 
mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Für den Unterricht in Gesang und an 
Blasinstrumenten 2 Meter nach allen Seiten. 

 

• In den Unterrichtsräumen ist jeweils nach einer Unterrichtseinheit bzw. in der sich an jede 
 Unterrichtseinheit anschließenden Pause eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
 vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist 
 nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird und sie somit wirkungslos 
 bleibt. 

 
• Beide Türklinken der Tür zum jeweiligen Unterrichtsraum sind nach jeder Unterrichtsstunde 

und vor dem Eintritt der nächsten Schülerin / des nächsten Schülers zu reinigen.  
  

• Ebenso sind mobile oder feststehende Trennwände (Plexiglas oder Duschvorhänge), die im 
Unterricht in Blasinstrumenten und im Gesang zum Einsatz kommen (siehe unten), nach 
jeder Unterrichtsstunde und vor dem Eintritt der nächsten Schülerin / des nächsten 
Schülers zu reinigen. 

 
Das regelmäßige Desinfizieren von stationären Instrumenten sowie das Desinfizieren von 
Türklinken nach jeder Unterrichtsstunde werden durch die Lehrkraft vorgenommen 
(Desinfektionsmittel wird durch die Musikschule zur Verfügung gestellt). 
 
 
c) Verwaltung 
 

• Im Lehrerzimmer und in den Räumen der Verwaltung ist mehrmals täglich eine Stoßlüftung 
bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 
Eine Kipplüftung ist auch hier nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird 
und sie somit wirkungslos bleibt. 

  
• Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich von den Nutzern mit einem tensidhaltigen 
 Reinigungsmittel gereinigt werden. 

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 
Türen,  

• Lichtschalter,  
• Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen)   
• alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen 

 
 
 d) Sanitärbereich 
 

• In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapier-
 handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbe-
 hälter für Einmalpapierhandtücher sind vorzuhalten. Unter Voraussetzung des sachge-
 rechten Gebrauchs und bei entsprechender Wartung sind auch Stoffhandtuchrollen aus 
 retraktiven Spendersystemen geeignet. Diese müssen unmittelbar nach Verbrauchen 
 der Rolle nachgefüllt werden.  

 
• Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen wer-
 den, dass sich in den Toilettenräumen stets nur eine einzelne Person aufhalten darf.   

  
• Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
 Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Konta-



 mination mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte 
 Desinfektion erforderlich. Dabei sind Handschuhe zu tragen, die flüssigkeitsdicht und 
 beständig gegenüber dem Desinfektionsmittel sind.  

 
• Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.  

 
 
3. ZUTRITT- UND TEILNAHMEVERBOT 
 

• Keinen Zutritt zum Gebäude der Musikschule und zu von der Musikschule für den 
Unterricht genutzten Räumlichkeiten haben Personen, auf die mindestens eines der 
folgenden Merkmale zutrifft: 

o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 
negativen Tests (i. d. R. durch den AMD), 

o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) 
angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer, 

o nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen 
Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von der gesetzlich gültigen Frist. 

 
• Auch anderweitig erkrankte Schülerinnen und Schülern ist die Teilnahme am 
 Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft ist aufgefordert, bei 
 Erkältungssymptomen von Schülerinnen oder Schülern den Unterricht nicht zu 
 erteilen. 

 
  
4. BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN  
 
 Besprechungen und Konferenzen in Präsenz müssen auf das absolut notwendige Maß 
 begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten.  
 Bei Video- oder Telefonkonferenzen besteht für die Lehrkräfte Teilnahmepflicht.  
 
 Außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils geltenden 
 Hygiene-und Abstandsregeln eingehalten werden.  
 
 Schulveranstaltungen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entspre-
 chender Formate so zu gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung  
 für Ansammlungen und Veranstaltungen (§§ 9 und 10) genügen.  
 
 
5. ANSAMMLUNGEN 
 
 (1) Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt. 
 
 (2) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind Ansammlungen, wenn die 
 teilnehmenden Personen ausschließlich 

1. in gerader Linie verwandt sind,  
2. Geschwister und deren Nachkommen sind oder  
3. dem eigenen Haushalt angehören,  

 
 einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen 
 oder Partner. 
 
 3) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt ferner nicht für Ansammlungen, die der  
 Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge 
 dienen. 

 



6. MELDEPFLICHT UND CORONA-WARN-APP  
  

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicher-stellung 
der Hygiene verantwortlich. Aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG ist sowohl der Verdacht 
einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht zu informieren.  

  
 Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
 Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen 
 identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer 
 Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem 
 positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu  

reduzieren. Die Nutzung der App wird allen am Schulleben der Musikschule Waldstetten 
 e.V. beteiligten Personen sowie den Nutzern deren Gebäude/Räumlichkeiten empfohlen.  
 
 
 
Musikschule Waldstetten e.V. 
14.09.2020 
 



Corona-Pandemie Hygienevorschriften der Musikschule Waldstetten e.V. 
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Vorbemerkung 
 
Alle Beschäftigten der Musikschule Waldstetten e.V., alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 
weiteren regelmäßig an der Schule arbeitenden Personen und die Räumlichkeiten der Musikschule 
Waldstetten e.V. nutzenden Personen sind angehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise 
der Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bzw. des 
Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten.  
 
 
1. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN  
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 
die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch 
indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut 
in Kontakt kommen.  
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick  
 

• das Abstandsgebot von 1,50 m ist einzuhalten.  
 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Mund-Nasen-Schutz, nach dem 
Toiletten-Gang durch  

 
a) regelmäßiges Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe 
auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht möglich ist,  
 
 b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn 
 ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Des-infektionsmittel in 
 ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung 
 ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-den. Dabei ist auf die vollständige 
 Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
 https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html).  
 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 
• Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen: Das Risiko, 

eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 
werden (Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen einer MNB oder eines MNS nicht 
erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Das Tragen einer MNB oder eines MNS auf dem 



gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers verpflichtend, sofern sie sich 
auf den Begegnungsflächen (z. B. Flure, Treppenhaus, Toiletten,…) aufhalten.   

 
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  
 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  
 

• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand 
anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 
 
2. RAUMHYGIENE 
 
 a) allgemeine Räume und Treppenhaus: 
 

• In allen Unterrichtsräumen sowie in Eingangs- und Aufenthaltsbereichen werden 
Hinweisschilder auf auf Hygienevorschriften und Distanzregeln gut sichtbar und an 
entsprechenden Stellen angebracht. 

 
• In allen Gebäuden, in denen die Musikschule Unterricht erteilt, bestehen entweder im 

Eingangsbereich oder in den entsprechenden Unterrichtsräumen Desinfektions- bzw. 
Händewaschmöglichkeiten.  

 
• Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss ein Abstand von 

mindestens 1,50 Metern eingehalten werden.   
 
• Die Gebäudereinigung der Musikschule erfolgt täglich. 

 
• In der Musikschule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 
Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

 
• Handkontaktflächen müssen regelmäßig, nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit einem 

tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden.  
 

• Die Oberflächenreinigung von technischen Geräten wie PC-Tastatur, Telefon, Drucker, 
Kopierer etc. erfolgt vor der Nutzung von den Nutzern anhand feuchten Einmal-
desinfektionstüchern. 

 
• Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Die Einwirkzeit bzw. 
Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste 
reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforderlich. 

 
• Folgende Areale sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich 

gereinigt werden: 
• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 

Türen 
• Treppen- & Handläufe 
• Lichtschalter 

 
 
 
 
 



b) Unterrichtsräume: 
 

• Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss ein Abstand von 
mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Für den Unterricht in Gesang und an 
Blasinstrumenten 2 Meter nach allen Seiten. 

 

• In den Unterrichtsräumen ist jeweils nach einer Unterrichtseinheit bzw. in der sich an jede 
 Unterrichtseinheit anschließenden Pause eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
 vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist 
 nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird und sie somit wirkungslos 
 bleibt. 

 
• Beide Türklinken der Tür zum jeweiligen Unterrichtsraum sind nach jeder Unterrichtsstunde 

und vor dem Eintritt der nächsten Schülerin / des nächsten Schülers zu reinigen.  
  

• Ebenso sind mobile oder feststehende Trennwände (Plexiglas oder Duschvorhänge), die im 
Unterricht in Blasinstrumenten und im Gesang zum Einsatz kommen (siehe unten), nach 
jeder Unterrichtsstunde und vor dem Eintritt der nächsten Schülerin / des nächsten 
Schülers zu reinigen. 

 
Das regelmäßige Desinfizieren von stationären Instrumenten sowie das Desinfizieren von 
Türklinken nach jeder Unterrichtsstunde werden durch die Lehrkraft vorgenommen 
(Desinfektionsmittel wird durch die Musikschule zur Verfügung gestellt). 
 
 
c) Verwaltung 
 

• Im Lehrerzimmer und in den Räumen der Verwaltung ist mehrmals täglich eine Stoßlüftung 
bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 
Eine Kipplüftung ist auch hier nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird 
und sie somit wirkungslos bleibt. 

  
• Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich von den Nutzern mit einem tensidhaltigen 
 Reinigungsmittel gereinigt werden. 

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 
Türen,  

• Lichtschalter,  
• Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen)   
• alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen 

 
 
 d) Sanitärbereich 
 

• In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapier-
 handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbe-
 hälter für Einmalpapierhandtücher sind vorzuhalten. Unter Voraussetzung des sachge-
 rechten Gebrauchs und bei entsprechender Wartung sind auch Stoffhandtuchrollen aus 
 retraktiven Spendersystemen geeignet. Diese müssen unmittelbar nach Verbrauchen 
 der Rolle nachgefüllt werden.  

 
• Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen wer-
 den, dass sich in den Toilettenräumen stets nur eine einzelne Person aufhalten darf.   

  
• Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
 Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Konta-



 mination mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte 
 Desinfektion erforderlich. Dabei sind Handschuhe zu tragen, die flüssigkeitsdicht und 
 beständig gegenüber dem Desinfektionsmittel sind.  

 
• Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.  

 
 
3. ZUTRITT- UND TEILNAHMEVERBOT 
 

• Keinen Zutritt zum Gebäude der Musikschule und zu von der Musikschule für den 
Unterricht genutzten Räumlichkeiten haben Personen, auf die mindestens eines der 
folgenden Merkmale zutrifft: 

o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 
negativen Tests (i. d. R. durch den AMD), 

o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) 
angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer, 

o nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen 
Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von der gesetzlich gültigen Frist. 

 
• Auch anderweitig erkrankte Schülerinnen und Schülern ist die Teilnahme am 
 Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft ist aufgefordert, bei 
 Erkältungssymptomen von Schülerinnen oder Schülern den Unterricht nicht zu 
 erteilen. 

 
  
4. BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN  
 
 Besprechungen und Konferenzen in Präsenz müssen auf das absolut notwendige Maß 
 begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten.  
 Bei Video- oder Telefonkonferenzen besteht für die Lehrkräfte Teilnahmepflicht.  
 
 Außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils geltenden 
 Hygiene-und Abstandsregeln eingehalten werden.  
 
 Schulveranstaltungen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entspre-
 chender Formate so zu gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung  
 für Ansammlungen und Veranstaltungen (§§ 9 und 10) genügen.  
 
 
5. ANSAMMLUNGEN 
 
 (1) Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt. 
 
 (2) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind Ansammlungen, wenn die 
 teilnehmenden Personen ausschließlich 

1. in gerader Linie verwandt sind,  
2. Geschwister und deren Nachkommen sind oder  
3. dem eigenen Haushalt angehören,  

 
 einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen 
 oder Partner. 
 
 3) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt ferner nicht für Ansammlungen, die der  
 Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge 
 dienen. 

 



6. MELDEPFLICHT UND CORONA-WARN-APP  
  

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicher-stellung 
der Hygiene verantwortlich. Aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG ist sowohl der Verdacht 
einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht zu informieren.  

  
 Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
 Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen 
 identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer 
 Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem 
 positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu  

reduzieren. Die Nutzung der App wird allen am Schulleben der Musikschule Waldstetten 
 e.V. beteiligten Personen sowie den Nutzern deren Gebäude/Räumlichkeiten empfohlen.  
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